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• Verpackungen im Sinne des IVA-Entsorgungskonzeptes PAMIRA®1

Leere Behälter von Pflanzenschutzmitteln mit dem PAMIRA-Logo sollen überall in Deutschland an 
den Sammelstellen des Rücknahmesystems PAMIRA abgegeben werden. Zurückgenommen 
werden auch andere Verpackungen (z.B. volumenflexible Verpackungen), die leer und mit dem 
PAMIRA-Logo gekennzeichnet sind. 

Wann gelten die angelieferten Behälter als leer? Antwort: wenn sie gespült, restentleert und 
trocken sind. Das Spülen soll bereits beim Ansetzen der Spritzbrühe erfolgen und das Spül-
wasser dem Tank beigegeben werden. Dies entspricht guter landwirtschaftlicher Praxis.

An der Sammelstelle sind die Behälter offen anzuliefern. Behälter über 50 Liter müssen vorher 
durchtrennt werden. Die Verschlüsse müssen separat abgegeben werden. Die Sauberkeit der 
Verpackungen überprüft ein geschulter Mitarbeiter an der Sammelstelle. Ungespülte Behälter 
und Verpackungen mit Produktresten werden nicht angenommen. Sie müssen vom Landwirt als 
Sondermüll entsorgt werden.

Abfallbeseitigung
Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. 
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA®1sind an den autorisierten 
Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA®1 mit separiertem Verschluss abzugeben.
Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der 
regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de. 
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermül-
lentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Bei 50 l und 200 l-Gebinden:
Kontakt RIGK GmbH:
Telefon:  0611/30 86 00 17
Telefax:   0611/ 30 86 00 30
Ansprechpartner:  Thorsten Heil
Für eine Teilnahme an der kostenlosen Rücknahmeaktion müssen die folgenden Bedingungen 
erfüllt werden:
• Restentleert mit weniger als 0,1 % Inhalt
• Verschlossen mit Originalverschluss
• Außen sauber
• Produktetikett muss fest und lesbar anhaften

Die Voranmeldung der Rückgabe erfolgt per Meldefax –  Das Formular ist unter www.pamira.de 
abrufbar.

Bei 1000 l-Gebinden:
Jeder 1000 l-Container ist mit einem Rücksendeformular ausgestattet. Es befindet sich im Ein-
schub der Signiertafel. Nach dem Entleeren der Container füllt der Abgeber das Formular aus und 
schickt es per Fax an Schütz Container Service. 
Die Container werden kostenfrei abgeholt.

®1 = Registrierte Marke des IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.)

Wichtige Hinweise zur Rücknahme von 
Pflanzenschutz-Verpackungen
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Die Angaben in den jeweiligen Produktinformationen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen und entsprechen den Festsetzungen der Zulassungsbehörde. Sie befreien 
den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung un-
seres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Da die Lagerung und Anwendung 
außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten vorausse-
hen können, schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung und 
Anwendung aus. 
Die Anwendung der Produkte in Anwendungsgebieten, die nicht in der jeweiligen Produktinfor-
mation beschrieben sind, insbesondere in anderen als den dort genannten Kulturen, ist von uns 
nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Ge-
nehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht empfohlen werden. 
Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung 
aus.
Vielfältige, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte, Einflussfaktoren können die Wir-
kung des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z.B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, Kul-
turpflanzensorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, Aufwandmengen, Mischungen mit anderen 
Produkten, die nicht den obigen Angaben zur Mischbarkeit entsprechen, Auftreten wirkstoffresis-
tenter Organismen (wie z.B. Pilzstämme, Pflanzen, Insekten), Spritztechnik etc. Unter besonders 
ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine Veränderung in der Wirksamkeit des Mittels oder 
eine Schädigung an Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden. Für solche Folgen können wir 
oder unsere Vertriebspartner keine Haftung übernehmen. Etwaige Schutzrechte, bestehende 
Gesetze und Bestimmungen sowie die Festsetzungen der Zulassung des Produktes und die 
Produktinformation sind vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. 
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Den jeweils neusten Stand zur Produktinformation können Sie abrufen unter: 
www.agrar.basf.de

Allgemeine Anwendungshinweise / Haftung


